Satzung
uber die StraBenreinigung in der Stadt Hettstedt

(StraBenreinigungssatzung — StrReinS)

Praambel

Aufgrund der §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung fiir das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) i. d.
F. d. B. vom 10.08.09 (GVBI LSA S. 383) und des § 50 Abs. 1 Nr. 3,4 und 5 des
StraBengesetzes flir das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA) vom 06. Juli 1993 (GVBI. LSA S.
334), in der derzeit giltigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Hettstedt in seiner Sitzung
am 14.12.2010 folgende StraBenreinigungssatzung der Stadt Hettstedt beschlossen:

Allgemeine Bestimmungen

81
Ubertragung der Reinigungspflicht
(1) Die Verpflichtung zur Reinigung der 6ffentlichen StraBen nach § 47 Abs. 1 bis 3

StrG LSA wird nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen auf die Eigentiimer und
Besitzer der durch 6ffentliche StraBen erschlossenen bebauten und unbebauten
Grundstlicke Ubertragen.

(2) Der Stadt verbleibt die Verpflichtung zur Reinigung fiir die Fahrbahn, die Uberwege
und die StraBenrinnen und Einflussdéffnungen der StraBenkanale der in der Anlage
aufgefiihrten StraBen (StraBenabschnitte). Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung.

(3) Soweit die Stadt nach Abs. 2 verpflichtet bleibt, (bt sie die Reinigungspflicht als
offentlich-rechtliche Aufgabe aus.



§2
Gegenstand der Reinigungspflicht
(1) Zu reinigen sind:

a) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 3 StrG LSA) alle 6ffentlichen
StraBen,

b) auBerhalb der geschlossenen Ortslage die o&ffentlichen StraBen/
StraBenabschnitte, an die Grundstiicke angrenzen (§ 50 Abs.1 Ziff. 4 StrG LSA).

(2) Gegenstand der StraBenreinigung sind:

a) die regelmaBige Reinigung,

b) die auBergewdhnliche Reinigung.
(3) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:

a) die Fahrbahnen,

b) die Parkplatze,

c) die StraBenrinnen,

d) die Gehwege,

e) die Uberwege,

f) die Boschungen und Stlitzmauern.

(4) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die fiir den FuBgangerverkehr ausdrticklich
bestimmten und &uBerlich von der Fahrbahn abgrenzenden Teile der StraBen, ohne
Ricksicht auf ihren Ausbauzustand und auf die Breite der StraBe (z.B. Gehwege,
unbefestigte Gehwege, Seitenstreifen) sowie raumlich von einer Fahrbahn getrennten
selbstandige FuBwege. Soweit in FuBgangerzonen (VZ 242) und in
verkehrsberuhigten Bereichen (VZ 325) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als
Gehweg ein Streifen
von 1,50 m Breite entlang der Grundstlicksgrenze.

(5) Uberwege sind die als solche besonders gekennzeichneten Uberwege fiir den

FuRgéngerverkehr sowie die Uberwege an StraRenkreuzungen und Einmiindungen in
Verlangerung der Gehwege.



§3
Verpflichtete

(1) Verpflichtet im Sinne dieser Satzung flir die in § 1 bezeichneten Grundstiicke sind
die Eigenttimer, NieBbraucher (§ 1030 BGB), Erbbauberechtigten,
Wohnungseigentiimer und Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB).

(2) Liegen mehrere Grundstiicke hintereinander zur erschlieBenden StraBe, so bilden das
an die StraBe angrenzende Grundstiick und die dahinterliegenden Grundstiicke
(Hinterliegergrundstiicke) eine StraBenreinigungseinheit. Hinterliegergrundstiicke sind
jedoch nur solche Grundstiicke, die nicht selbst an die 6ffentliche StraBe oder
offentlichen Weg angrenzen.

(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflichten personlich zu erfiillen,
so hat er eine geeignete Person zu beauftragen.

Allgemeine Stral3enreinigung

§4
Umfang der allgemeinen Stral3enreinigung
(1) Die ausgebauten StraBen (StraBenabschnitte, StraBenteile) sind regelmaBig und so
zu Reinigen, dass eine Stérung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung,
insbesondere eine Gesundheitsgefahrdung infolge Verunreinigung der StraBe aus
ihrer Benutzung oder durch Witterungseinfliisse vermieden oder beseitigt wird. Die
Reinigung umfasst insbesondere die Beseitigung von Schmutz, Laub, Papier,
sonstigen Unrat und Unkraut. Ausgebaut im Sinne dieser Satzung sind Straen
(StraBenabschnitte, StraBenteile), wenn sie mit einer festen Decke (Asphalt, Beton,
Pflaster, Platten, Teer oder einem in seiner Wirkung ahnlichem Material) versehen
sind.
Das Reinigen umfasst:
1. das Kehren der 6ffentlichen StraBen
2. die Sauberung der auf der StraBenoberflache befindlichen
Regenwassereinlaufe,
Léschwasserentnahmestellen und Offnungen unterirdischer Hydranten

3. das Aufnehmen von anfallenden Kehricht und Unrat

4. die Beseitigung von Unkraut und Laub



(2) Bei nicht ausgebauten StraBen (StraBenabschnitte, StraBenteile) oder StraBen mit
wassergebundener Decke umfasst die Reinigung nur das Beseitigen von
Fremdkdrpern (Weggeworfenes), Unkraut, groben Verunreinigungen, Laub, Schlamm
oder Ahnlichem.

(3) Bei der Reinigung sind solche Gerdte zu verwenden, die die StraBe nicht
beschadigen.

(4) Der StraBenkehricht ist Abfall und als solcher sofort durch den Reinigungspflichtigen
zu entsorgen. Er darf weder Nachbarn, noch StraBensinkkasten, sonstigen
Entwdsserungsanlagen, offene Abwassergraben, éffentlich unterhaltenen
Anlagen (z.B. Gruben, Gewasser usw.) zugeftihrt werden.

(5) UbermaBige Staubentwicklung ist zu vermeiden.

§5

Reinigungsflache

Die zu reinigende Flache erstreckt sich vom Grundstiick aus in der Breite, in der es zu einer
oder mehreren StraBen hin liegt, bis zur Mitte der StraBe. Bei Eckgrundstlicken vergroBert
sich die Reinigungsflache bis zum Schnittpunkt der StraBenmitten.

§6
Reinigungszeiten

(1) Soweit besondere Umstande (plétzlich oder den normalen Rahmen Ubersteigende
Verschmutzung) ein sofortiges Raumen notwendig machen, sind die StraBen durch
die nach § 3 Verpflichteten einmal wochentlich am Tage vor einem Sonntag oder
einem gesetzlichen Feiertag bis spatestens 18 Uhr zu reinigen.

(2) Darliber hinaus kann die Stadt bestimmen, dass in besonderen Fallen
(Veranstaltungen, Volks- u. Heimatfest, Umziige und Ahnliches) einzelne StraBen
zusatzlich gereinigt werden miussen. Derartige Verpflichtungen sind 6ffentlich bekannt
zu machen.

(3) Besondere Verunreinigungen, wie z.B. durch Bauarbeiten, durch An- und Abfuhr von
festen Brennstoffen oder Abfallen, durch Unfdlle oder Tiere, sind unverziiglich zu
beseitigen. Bei auBergewohnlichen Verunreinigungen, die den Einsatz von
Spezialmitteln oder Geraten erforderlich machen, hat der zur Reinigung Verpflichtete
unverziglich die zustéandigen Behdérden Uber die Verunreinigung zu unterrichten.

(4) Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 17 Abs. 1 des StrG LSA bleibt
unbertdhrt.



§7
Reinigungsklassen

(1) Die StraBen sind in dem als Anlage 1 (Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung)
beigefligten StraBenverzeichnis in 2 Reinigungsklassen aufgeteilt.

Die Fahrbahnen sind zu reinigen in
Reinigungsklasse 0: Reinigung durch die nach § 4 genannten
Verpflichteten (keine Reinigung im Auftrag der
Stadt)
Reinigungsklassen 1: einmal wochentlich durch ein im Auftrag der

Stadt arbeitendes Unternehmen

88
StralRenreinigungsgebihren
Die Stadt Hettstedt erhebt fiir die von ihr beauftragte Reinigung der 6ffentlichen StraBen

StraBenreinigungsgebiihren nach der jeweils geltenden Fassung der Satzung uber die
Erhebung von StraBenreinigungsgebiihren.

Schlussvorschriften

89
Ausnahmen
(1) Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der StraBe kdnnen ganz oder teilweise
nur dann auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berlicksichtigung des

allgemeinen Wohls die Durchflihrung der Reinigung dem Verpflichteten nicht zugemutet
werden kann.

§10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

als Reiniqungspflichtigeri.S.d.§1und § 2




- entgegen den §§ 4 und 5 der Reinigung der StraBen nicht oder nicht
vollstandig nachkommt;

- entgegen dem § 4 Abs. 4 den StraBenkehricht Nachbarn oder anderen 6ffentlichen Flachen
zufiihrt;

- auBergewdhnliche Verunreinigungen nicht unverziiglich beseitigt bzw. den zustandigen
Stellen meldet (§ 6 Abs. 3);

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einem BuBgeld in H6he von bis zu 2.500,- € geahndet
werden.

(3) Fur das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes (iber Ordnungswidrigkeiten
(OWIG) in der jeweils gultigen Fassung.

§11
Verwaltungszwang

Tritt durch Vernachlassigung der Reinigungspflichten eine Gefahrdung der offentlichen
Sicherheit oder Ordnung ein, ist die Stadt Hettstedt berechtigt, unabhangig von § 10 unter
den Voraussetzungen des Gesetzes uber die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (SOG LSA in der jeweils gliltigen Fassung) Verwaltungszwang auszuiben.
Insbesondere kann auf Kosten des reinigungspflichtigen Anliegers Ersatzvornahme
angeordnet werden.

8§12

In- Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
StraBenreinigungssatzung vom 15.12.09 auBer Kraft.

Hettstedt,

Lautenfeld

Biirgermeister -Siegel-



	Straßenreinigungssatzung

	Präambel 
	Allgemeine Bestimmungen 
	Allgemeine Straßenreinigung 
	Schlussvorschriften 


